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AGB von Bild-Portalen können das Recht auf Urheber-Nennung wirksam 
einschränken

Bei der Nutzung von Fotos 
bzw. Abbildungen gehört 
die Urheber-Nennung zu 
den klar geregelten Pflich-
ten. Im Kern handelt es sich 
um unverzichtbares Recht, 
das seine Grundlage in den 
geistigen und persönlichen 
Beziehungen des Urhebers 
zu seinem Werk hat. Gleich-
wohl kann der Urheber nach 
§ 13 Satz 2 UrhG bestim-
men, ob das Werk mit einer 
Urheber-Bezeichnung zu 
versehen und welche Be-
zeichnung zu verwenden ist. 
Daraus ergibt sich, dass es 
dem Urheber grundsätzlich 
freisteht, auf die Ausübung 
dieses Rechts zu verzichten. 

Diese besondere Konstella-
tion ist häufig Bestandteil in 
den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von sogenann-
ten Microstock-Portalen, 
über die unkompliziert 
nicht-exklusive Lizenzen an 
den dort hochgeladenen Fo-
tos / Bildern erworben wer-
den können. 

Der Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe hat entschieden, 
dass solche AGB-Klauseln 
das Recht auf Urheber-Nen-
nung wirksam einschränken 
können und ein Fotograf 
nicht mehr dieses Recht ge-
genüber einem Nutzer seines 
Fotos durchsetzen kann (Ur-
teil vom 15. Juni 2023 – Az. 
I ZR 179/22). 

Zum Sachverhalt

Ein Nutzer hatte von einem 
Microstock-Portal ein Foto 
eines Berufsfotografen he-
runtergeladen und es auf 
seiner Website verwendet, 
ohne den Namen des Fo-
tografen anzugeben. Diese 
Vorgehensweise stand so-
wohl im Einklang mit den 
Nutzungsbedingungen (Ein 
nicht-exklusiv Herunterla-
dendes Mitglied ist zur Ur-
heberbenennung berechtigt 
jedoch nicht verpflichtet.) 
als auch mit den Vereinba-
rungen zwischen dem Foto-
grafen und dem Bild-Portal 
(Das Hochladende Mitglied 
verzichtet hiermit auf jede 
Verpflichtung (Name des 
Portals) und jedem Herun-
terladenden Mitglied das 
Hochladende Mitglied als 
Quelle des Werks zu identi-
fizieren). 

Ungeachtet dieser Fakten 
aus den AGB warf der Foto-
graf, der seine Fotos nur über 
Microstock-Portale anbie-
tet und mit seinen Skyline-
Fotos zu den erfolgreichsten 
Anbietern weltweit zählt, 
dem Nutzer vor, sein Recht 
auf Nennung als Urheber 
des Fotos (§3 Satz 2 UrhG) 
verletzt zu haben. Nachdem 
diese entsprechende Klage 
sowohl beim Landgericht 
Kassel (Urteil vom 5. Juli 
2021 – Az.: 10 O 2109/20) 
als auch beim Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main 
(Urteil vom 29. Sept. 2022 – 
Az.: 11 U 95/21) ohne Erfolg 
blieb, landete das Verfahren 
beim Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe. 

Auch der BGH-Senat wies 
die Klage ab und setzte sich 
in seiner Urteilsbegründung 
detailliert mit den rechtli-

chen Aspekten des Busi-
ness-Modells der Micro-
stock-Portale auseinander. 
Hier kommt der BGH-
Senat zum Schluss, dass 
die AGB-Klausel wirksam 
ist, da die darin enthaltene 
Abweichung vom gesetz-
lichen Grundgedanken des 
„unverzichtbaren Rechts 
auf Urheber-Nennung“ den 
klagenden Fotografen nicht 
benachteiligt. Ganz im Ge-
genteil, seinen wirtschaftli-
chen Erfolg könnte er ohne 
das Business-Modell der 
Bild-Portal nicht realisie-
ren. Dieses Modell basiert 
nun einmal auf dem un-
komplizierten Verkauf einer 
großen Anzahl von Fotos an 
unterschiedliche Käufer. 
Wären die gezwungen stets 
den Urheber bei jeder Nut-
zung zu nenne, würde das 
den Erfolg wesentlich be-
einträchtigen. (ps)
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Die 14 neuen Titel

#
#modernjagen

C
Comedy Scheune
Connect Cloud

D
Das gläserne Kind
Die schnelle Ein-Personen-Küche

K
Köstlich kochen, clever sparen

L
Lost & Found – Auf die Koffer, fertig, Love!

M
Mandat für Mai
Mission magisches Tagebuch
Mission magisches Tagebuch – Gefühlen auf der Spur

N
Nightline
Notruf

P
Proteinreiche Power-Küche

Y
Young Ludwig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Nightline

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien

Bavaria Fiction GmbH, 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Young Ludwig

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien

Bavaria Fiction GmbH, 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten Ti-
telschutz in Anspruch für:

Die schnelle Ein-Personen-Küche
Köstlich kochen, clever sparen
Proteinreiche Power-Küche

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth, 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) nehmen wir für unse-
re Mandantschaft Titelschutz in Anspruch für:

Notruf

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, Zu-
sammensetzungen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien, insbe-
sondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Bild-, Daten- und 
Tonträger, sowie elektronische und digitale Medien einschließlich Multime-
dia-Anwendungen, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und 
Online-Dienste, Telekommunikationsdienstleistungen, Unified Messaging 
Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeugnisse aller Art.

B2.Legal Rechtsanwälte PartmbB, 
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Lost & Found – Auf die Koffer, fertig, Love!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Zoogency GmbH, 
Paul-Lincke-Ufer 8D, 10999 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

#modernjagen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Satztechnik Meißen GmbH, 
Am Sand 1c, 01665 Diera-Zehren

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Connect Cloud

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ADVANT Beiten, 
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Mission magisches Tagebuch – Gefühlen auf 
der Spur

Mission magisches Tagebuch
Mandat für Mai
Das gläserne Kind
Comedy Scheune

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing


